
6. Ist Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union dahin auszulegen, dass er einer Regelung wie der in 
Art. 36 des Gesetzes 1/1996 entgegensteht, die bei einem Obsiegen ohne Kostenentscheidung den Prozesskostenhilfe-
berechtigten verpflichtet, dem Rechtsanwalt nach Maßgabe einer von einer Berufskammer erlassenen Gebührenordnung 
Gebühren zu zahlen, die mehr als 50 % des Jahresbetrags einer Leistung der sozialen Sicherheit betragen?

(1) Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. 1993, L 95, S. 29).
(2) Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 

binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG 
des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung 
(EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. 2005, L 149, 
S. 22).

(3) Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt (ABl. 2006, L 376, S. 36).

Beschluss des Präsidenten der Neunten Kammer des Gerichtshofs vom 19. Juni 2017 — Europäische 
Kommission/Tschechische Republik

(Rechtssache C-606/15) (1)

(2017/C 300/31)

Verfahrenssprache: Tschechisch

Der Präsident der Neunten Kammer hat die Streichung der Rechtssache angeordnet. 

(1) ABl. C 27 vom 25.01.2016.

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 27. Juni 2017 — Europäische Kommission/Republik 
Polen

(Rechtssache C-683/15) (1)

(2017/C 300/32)

Verfahrenssprache: Polnisch

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechtssache angeordnet. 

(1) ABl. C 78 vom 29.2.2016.

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 30. Juni 2017 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Landgerichts Frankfurt am Main — Deutschland) — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

(Rechtssache C-539/16) (1)

(2017/C 300/33)

Verfahrenssprache: Deutsch

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechtssache angeordnet. 

(1) ABl. C 30 vom 30.01.2017.
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